
FB 30           04.05.2017 
Michael Rudersdorf 
 3008 
 
 
 
01  
- über Herrn Stadtkämmerer Stein   gez. Stein 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Hinweisschilder zur Anleinpflicht im Park an der Eintrachtstraße 
- Bürgerantrag vom 05.04.2017 
- Nr. 2017/1552 
 
Das angesprochene Areal befindet sich im Eigentum des Bauvereins Bergisches 
Heim. Dem Eigentümer obliegt hier die Verkehrssicherungspflicht.  
Der gemeinnützige Bauverein wird seitens der Stadt aufgefordert, im Rahmen der 
obliegenden Verkehrssicherungspflicht entsprechende Hinweisschilder aufzustellen. 
 
Recht und Ordnung 


